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Kanton,
Stadt undRegion

Politiker fordern verfassungswidriges Gesetz
KönnenKinder schlechtDeutsch, sollen die Eltern zahlen: Ein Kantonsrat fordert, was das Bundesgericht verbietet.

Raphael Karpf

Im August ist es so weit, dann
tritt die frühe Sprachförderung
in Kraft. Die Solothurner Ge-
meinden müssen künftig 1,5
Jahre vor Kindergarteneintritt
erheben, wie gut die Kleinen
Deutschkönnen,undbeiBedarf
Kita- oder Spielgruppenplätze
zur Verfügung stellen, wo sie
Deutsch lernen können.

Dem Ganzen gingen relativ
heftige politischeDiskussionen
voraus. Insbesondere war um-
stritten, ob Eltern verpflichtet
werdensollen,Kinder, diekaum
Deutsch können, in dieseKurse
zu schicken. Diese Frage hatte

auch Einfluss darauf, wer das
Ganze bezahlen muss. Denn
dasBundesgericht sagt:Werden
Kinder verpflichtet, zusätzliche
Sprachkurse zu besuchen (egal
ob im vorschulischen Alter,
während dem Kindergarten
oder der Schule), fällt dies unter
das Schulobligatorium. Und
schulpflichtige Angebote müs-
sen zwingend unentgeltlich
sein.

Der Kantonsrat wählte eine
diplomatische Lösung: Er über-
liess es denGemeinden, zu ent-
scheiden, wie sie damit umge-
hen. Das heisst in der Konse-
quenz: Verpflichtet eine
Gemeinde Eltern, Kinder in die

Kitasoder Spielgruppenzu schi-
cken, muss auch die Gemeinde
dafür bezahlen. Belässt sie das
Angebot freiwillig, darf sie von
den Eltern eine Kostenbeteili-
gungverlangen (wenndieEltern
das Angebot denn überhaupt
nutzen).

Regierungwillnichts
davonwissen
So weit, so klar. Oder doch
nicht? Denn obwohl die frühe
Sprachförderungnochnicht ein-
mal in Kraft getreten ist, liegt
nun ein weiterer Vorstoss vor,
undwas dieser verlangt, wider-
spricht dem Bundesgericht so
ziemlich auf ganzer Linie.

«Dr Chindsgi red dütsch!»
heisst der Auftrag, denMichael
Ochsenbein (Mitte, Luterbach)
eingereicht hat. Seine Forde-
rung: Eltern respektive Erzie-
hungsberechtigte seien zu ver-
pflichten, dass ihre Kinder bei
Schuleintritt genügend gut
Deutsch können. Können sie
das nicht, sollen die Eltern die
notwendigen, zusätzlichen
Sprachkurse (Deutsch als
Zweitsprache) bezahlen müs-
sen.

Wenigüberraschendwill der
Regierungsrat nichtsdavonwis-
sen. Das sei verfassungswidrig,
so die Regierung, die sich auf
das erwähnte Bundesgerichts-

urteil beruft: Grundschulunter-
richt wie auch individuell not-
wendiger Zusatzunterricht,
etwaSprachkurse,müssenallen
Kindernoffenstehenundunent-
geltlich sein.

MehrheitderKommission
ignoriertBundesgericht
Weil die Ausgangslage recht-
lich eigentlich so klar ist, ist
doch bemerkenswert, was die
vorberatende Bildungs- und
Kulturkommission nun ent-
schieden hat. Denn sie emp-
fiehlt, den Vorstoss für erheb-
lich zu erklären. Die Meinun-
gen in der Kommission seien
auseinandergegangen, heisst

es in einer kurzen Mitteilung.
«Eine knappeMehrheit hat den
Vorstoss – im Gegensatz zum
Regierungsrat – erheblich er-
klärt.»

Sollte auch der Kantonsrat
den Auftrag erheblich erklären,
ist absehbar,waspassierenwird.
Nämlich das, was 2015 imKan-
tonThurgaugeschehen ist.Dort
wurde ins Volksschulgesetz ge-
schrieben, dass Eltern, deren
Kinder ungenügend Deutsch
können, zusätzliche Sprachkur-
semitbezahlen sollen. Es folgte
eine Beschwerde, die das Bun-
desgericht guthiess, der Geset-
zesartikelmusstewieder gestri-
chenwerden.

Warum die Extrabatzen so umstritten sind
Die Funktionszulagen des früheren Spitäler-ChefsMartinHäusermann geben zu reden.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich, wiewacklig die Zahlungen vonAnfang anwaren.

Sven Altermatt

Funktionszulage.Das tönt ziem-
lich trocken. Doch dieser ver-
meintlichharmloseBegriff sorgt
derzeit für hitzigeDiskussionen
inSolothurn.Zu redengibt, dass
Martin Häusermann, der Ex-
CEO der Solothurner Spitäler
AG (soH), jahrelang solche
Zulagen kassierte – zusätzlich
zu seinem stattlichen Lohn.
Dies haben Recherchen dieser
Zeitung ergeben.

Häusermann verdiente offi-
ziell rund340000Franken.Die
Funktionszulagen erhielt der
CEO noch obendrauf, wenn er
verschiedene Abteilungen inte-
rimistisch führte. Bei Politikern
stossen die Extrazahlungen auf
Unverständnis. Der Kantonsrat
hat gleich vier Vorstösse zum
Thema für dringlich erklärt.

Schon jetzt lässt sich sagen:
Die Zahlungen an den Ex-Chef
haben wohl den Rahmen des
Systems gesprengt – aber dazu
gleichmehr.

HäusermannsFunktionszu-
lagen sollen sich aufmittlere bis
hohe vierstellige Beträge pro
Monat belaufenhaben.Die soH
selbst nennt keine Zahlen. In
denGeschäftsberichtenwurden
die Extrabatzen verschwiegen.
WarendieZuschlägeüberhaupt
zulässig? Daran zweifelt selbst
Kurt Fluri, der heutige Verwal-
tungsratspräsident der soH.
Gegenüber dieser Zeitung
räumte er ein: Es sei heikel, ent-
sprechende Zulagen für höchs-
te Kaderpositionen auszube-
zahlen.

«Die Funktionszulagen für
Martin Häusermann stammen
aus einer früheren Zeit undwa-
ren vom vormaligen Verwal-
tungsrat bewilligtworden», sag-
te er. Verantwortlich dafür:
Fluris Vorgängerin Verena Die-
ner, die bis April 2022 den Ver-
waltungsrat führte. Sie war für
eineStellungnahmebishernicht
erreichbar.

FürwendieZulagen
gedacht sind
Bei näherer Betrachtung zeigt
sich, wie wacklig das Ganze ist.
Der Knackpunkt: Funktionszu-

lagen kann nicht einfach jeder
bekommen. Anspruch darauf
habeneigentlichnurArbeitneh-
mer, die«Aufgabeneinerhöhe-
renFunktionausübenmüssen».
So steht es im Gesamtarbeits-
vertrag (GAV)desKantons, dem
auch die soH untersteht. Häu-
sermann übernahm jedoch als
oberster Chef naturgemäss
untergeordnete Aufgaben.

Wer sich bei Kennern des
Gesamtarbeitsvertragsumhört,
erntet ungläubiges Staunen.
«Dass Martin Häusermann als
CEO noch Funktionszulagen
kassiert hat», ordnet ein Insider
ein, «widerspricht dem Sys-
tem». Dieses sei eigentlich
darauf ausgerichtet, dassAnge-
stellte vorübergehend die Stell-

vertretung einer Funktion in
einerhöherenLohnklasseüber-
nehmen.

AlsBeispielwirdeinePflege-
fachfrau genannt, die temporär
als Stationsleiterin einspringt.
Für solche Fälle «an der Front»
sei dieRegelungderFunktions-
zulagen einst angedacht wor-
den, sagenGAV-Kenner.

Die Höhe der Zulage be-
misst sich gemäss Gesamt-
arbeitsvertrag «nach dem Um-
fang und den Anforderungen
der übernommenen Aufga-
ben». Die Insider verweisen
dazu auf die kantonsinternen
«Leitplanken». Darin wird er-
läutert,wie eineFunktionszula-
ge konkret berechnet wird.
Grundsätzlich gilt die Faustre-

gel: DieHöhe der Funktionszu-
lage ergibt sich aus der Diffe-
renz zwischen dem aktuellen
Lohn der betreffenden Person
und dem Lohn, den sie in der
vorübergehend ausgeübten
Funktion verdienen würde.
Gleichzeitig wird die bisherige
Erfahrung berücksichtigt.

«Sprungnachoben»
nichtmöglich
Und wie soll dieser «Sprung
nach oben» nun bei Häuser-
mann funktioniert haben? Spä-
testenshierwirddeutlich:Tech-
nischgesehenwarendieHürden
eigentlich unüberwindbar.

Denn als Spitäler-CEO war
er einerseits bereits in der
höchstenkantonalenLohnklas-

se eingereiht. Es gab schlicht
keineFunktion ineinerbesseren
Lohnklasse, die er hätte über-
nehmen können.

Andererseits erhieltHäuser-
mann ohnehin einen Markt-
lohnzuschlag. Dieser wird ge-
währt, wenn zum eigentlichen
Höchstlohn (rund 230000
Franken) niemand Geeignetes
gefunden werden kann. Unter
demStrichbekamHäusermann
– ohne Funktionszulagen – zu-
letzt einen Lohn von 346 500
Franken.

MöglichmachtediesdiePer-
sonalrechtsverordnung des
Kantons:DemnachkanndieRe-
gierung für den Spitäler-CEO
«zusätzliche vertraglicheRege-
lungen» treffen.

KassierteHäusermannauchdie
Funktionszulagen dank einer
solchenSonderbehandlung?Die
Regierung hat bereits verneint,
dass sie bei dieser Lohnaufbes-
serung ebenfalls ihre Finger im
Spiel hatte. Man habe erst im
Rahmen der CEO-Nachfolge-
planung davon erfahren, hiess
es.DieVerantwortungdafür tra-
ge der soH-Verwaltungsrat.

Bei der Spitäler AG über-
nahmFranziska Berger imFeb-
ruar den Chefposten. Für sie
gibt es keine Funktionszulagen
mehr. Ex-Chef Häusermann
wurde zwar in den Ruhestand
verabschiedet, erhält aber bis
zu seinem 65. Geburtstag im
November weiterhin Lohn von
der soH.

Sie gewährte die Funktionszulagen für Martin Häusermann: Verena Diener, von 2007 bis 2022 Verwaltungsratspräsidentin der Solothurner
Spitäler AG (hier auf einer Aufnahme von 2017). Bild: Hanspeter Bärtschi

«DieFunk-
tionszulagen
stammenaus
einer früheren
Zeitund
warenvom
vormaligen
Verwaltungsrat
bewilligt
worden.»

KurtFluri
Heutiger VR-Präsident der
Solothurner Spitäler AG


